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Motion Fischer Roland und Mit. über die Priorisierung von Klima-

schutzmassnahmen im Finanzleitbild 

 
eröffnet am 9. September 2019  
 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat eine Revision des Finanzleitbildes vorzu-
legen mit dem Ziel, dem Schutz des Klimas und der Biodiversität eine hohe Priorität einzu-
räumen und Grundsätze für die Erhöhung des finanzpolitischen Rahmens für Massnahmen 
zum Schutz des Klimas und der Biodiversität festzulegen. 
 
Begründung: 
Im Finanzleitbild werden die strategischen Grundsätze und finanzpolitischen Handlungsmaxi-
men für die kommenden Jahre festgelegt. Das Finanzleitbild 2017 (B 79) beinhaltet unter an-
derem den Grundsatz, dass der Kanton Luzern seine Leistungen priorisiert und damit Spiel-
raum für Entwicklungsschwerpunkte schafft. Dabei wurde festgelegt, in welchen Aufgabenbe-
reichen das Ausgabenniveau gehalten oder gesenkt werden muss und wo ein beschränktes 
Wachstum möglich sein soll. Leider gehören die Hauptaufgaben Verkehr, Umweltschutz und 
Raumordnung und Volkswirtschaft nicht zu den Aufgaben, in denen gemäss dem aktuellen 
Finanzleitbild ein Wachstum möglich sein soll. Gerade in diesen Hauptaufgaben sind jedoch 
in den kommenden Jahren Investitionen und Mehrausgaben zum Schutz des Klimas und der 
Biodiversität dringend notwendig. 
 
Die Dringlichkeit und der grosse Handlungsbedarf im Klima- und Artenschutz rechtfertigt es, 
dass im Finanzleitbild entsprechenden Massnahmen eine besondere Beachtung geschenkt 
wird. Insbesondere sind folgende Punkte zu berücksichtigen: 

 In den Hauptaufgaben Verkehr, Umweltschutz und Raumordnung soll ein Wachstum der 
Ausgaben möglich sein, insbesondere für Massnahmen zum Schutz des Klimas und der 
Biodiversität und zur Klimaadaption. 

 Bei den Einnahmen soll das Leitbild mit einem Grundsatz für die Erhebung und Rückver-
teilung von Lenkungsabgaben ergänzt werden. 

 Bei den Schulden soll es zulässig sein, unabhängig von der Schuldengrenze Neuinvesti-
tionen in die Infrastruktur zur Reduktion der Treibhausgasemissionen und zur Förderung 
von erneuerbaren Energien mit Fremdkapital zu finanzieren.  
 

Der Klimawandel und der dramatische Verlust an Artenvielfalt gehören zu den grössten Her-
ausforderungen unserer Zeit. In der Sondersession Klima hat unser Rat verschiedene Vor-
stösse überwiesen, welche einen stärkeren Schutz des Klimas und der Biodiversität fordern. 
Zudem hat der Bundesrat kürzlich die klimapolitischen Ziele überarbeitet und an die jüngsten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und an das Pariser Klimaschutzabkommen angepasst. Die 
Schweiz soll bis im Jahr 2050 ihre Treibhausgasemissionen auf netto null senken. Es ist in 
unserem föderalistischen Staat notwendig, dass zum Erreichen dieses Ziels nicht nur der 
Bund, sondern auch die Kantone und Gemeinden rasch wirksame Massnahmen ergreifen. 
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Motion Fischer Roland und Mit. über die Priorisierung von Klimaschutzmassnahmen im Finanzleitbild



eröffnet am 9. September 2019 Datum wird vom Sekretariat mit Daten nachtragen ergänzt





Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat eine Revision des Finanzleitbildes vorzulegen mit dem Ziel, dem Schutz des Klimas und der Biodiversität eine hohe Priorität einzuräumen und Grundsätze für die Erhöhung des finanzpolitischen Rahmens für Massnahmen zum Schutz des Klimas und der Biodiversität festzulegen.



Begründung:

Im Finanzleitbild werden die strategischen Grundsätze und finanzpolitischen Handlungsmaximen für die kommenden Jahre festgelegt. Das Finanzleitbild 2017 (B 79) beinhaltet unter anderem den Grundsatz, dass der Kanton Luzern seine Leistungen priorisiert und damit Spielraum für Entwicklungsschwerpunkte schafft. Dabei wurde festgelegt, in welchen Aufgabenbereichen das Ausgabenniveau gehalten oder gesenkt werden muss und wo ein beschränktes Wachstum möglich sein soll. Leider gehören die Hauptaufgaben Verkehr, Umweltschutz und Raumordnung und Volkswirtschaft nicht zu den Aufgaben, in denen gemäss dem aktuellen Finanzleitbild ein Wachstum möglich sein soll. Gerade in diesen Hauptaufgaben sind jedoch in den kommenden Jahren Investitionen und Mehrausgaben zum Schutz des Klimas und der Biodiversität dringend notwendig.



Die Dringlichkeit und der grosse Handlungsbedarf im Klima- und Artenschutz rechtfertigt es, dass im Finanzleitbild entsprechenden Massnahmen eine besondere Beachtung geschenkt wird. Insbesondere sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

· In den Hauptaufgaben Verkehr, Umweltschutz und Raumordnung soll ein Wachstum der Ausgaben möglich sein, insbesondere für Massnahmen zum Schutz des Klimas und der Biodiversität und zur Klimaadaption.

· Bei den Einnahmen soll das Leitbild mit einem Grundsatz für die Erhebung und Rückverteilung von Lenkungsabgaben ergänzt werden.

· Bei den Schulden soll es zulässig sein, unabhängig von der Schuldengrenze Neuinvestitionen in die Infrastruktur zur Reduktion der Treibhausgasemissionen und zur Förderung von erneuerbaren Energien mit Fremdkapital zu finanzieren. 



Der Klimawandel und der dramatische Verlust an Artenvielfalt gehören zu den grössten Herausforderungen unserer Zeit. In der Sondersession Klima hat unser Rat verschiedene Vorstösse überwiesen, welche einen stärkeren Schutz des Klimas und der Biodiversität fordern. Zudem hat der Bundesrat kürzlich die klimapolitischen Ziele überarbeitet und an die jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse und an das Pariser Klimaschutzabkommen angepasst. Die Schweiz soll bis im Jahr 2050 ihre Treibhausgasemissionen auf netto null senken. Es ist in unserem föderalistischen Staat notwendig, dass zum Erreichen dieses Ziels nicht nur der Bund, sondern auch die Kantone und Gemeinden rasch wirksame Massnahmen ergreifen.
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